
Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes 

DVO LG,NW § ..15 
Kennzeichen für Reitpferde  
(1) Das Kennzeichen im Sinne von § 51 Abs. 1 des Landschaftsgesetzes besteht nach näherer Maßgabe 
der Anlage 3 in doppelter Ausführung aus je einer gelben Tafel in der Größe von 8 X 8 cm und je einem 
jährlich zu erneuernden Aufkleber. Die Tafel enthält das Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk 
gemäß § 23 Abs. 2 der Straßenverkehr-Zulassungs-Ordnung und eine Nummer. Der Aufkleber enthält die 
Aufschrift "Reiterplakette" und das laufende Kalenderjahr. Es ist jährlich in einer anderen Farbe aus-
zugeben.  

(2) Das Kennzeichen bezieht sich auf den Halter des Pferds. Der Halter hat dafür Sorge zu tragen, dass in 
geeigneter Weise aufgezeichnet wird, wer jeweils mit seinen Pferden geritten ist; er hat den zuständigen 
Behörden die Aufzeichnung auf Verlangen vorzulegen.  

(3) Das Kennzeichen ist beidseitig gut sichtbar am Zaumzeug des Pferds anzubringen.  

(4) Kennzeichen, die in anderen Bundesländern für das Reiten in der freien Landschaft oder im Walde vor-
geschrieben sind, gelten als Kennzeichen im Sinne von § 51 Abs. 1 des Landschaftsgesetzes.  

 
 
DVO LG,NW § ..16 
Zuständigkeit  
Zuständig für die Ausgabe der Kennzeichen sind die Kreise und kreisfreien Städte als untere Landschafts-
behörden.  

 
 
DVO LG,NW § ..17 
Höhe der Abgabe  
Die Abgabe gemäß § 51 Abs. 1 des Landschaftsgesetzes beträgt 25 Euro, für Reiterhöfe 75 Euro, je Kenn-
zeichen und Kalenderjahr. Reiterhöfe im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtungen mit dem Zweck, Pferde 
für das Reiten in der freien Landschaft und im Walde bereitzuhalten und zu vermieten.  
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